
Bekanntmachung über das Auslaufen der Stromkonzession in der Gemeinde Lauterach gemäß § 46 
Abs.3 EnWG 

 
Die Gemeinde Lauterach, Landkreis Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg, gibt hiermit bekannt, dass 
der bestehende Wegenutzungsvertrag mit der EnBW Regional AG bzw. deren Rechtsnachfolgerin 
Netze BW GmbH für das Stormverteilnetz der allgemeinen Versorgung (Stromkonzessionsvertrag) in 
Lauterach am 31.12.2028 endet. 
 
Die Gemeinde Lauterach beabsichtigt, einen neuen Konzessionsvertrag über die Nutzung öffentlicher 
Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen zu allgemeiner Versorgung mit Strom 
in der Gemeinde mit einer Laufzeit von maximal 20 Jahren abzuschließen. 
 
Interessierte Unternehmen werden gebeten, ihr Interesse an der Konzession innerhalb einer Frist von 
drei Kalendermonaten nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im Bundesanzeiger schriftlich 
bei der Gemeinde Lauterach, Lautertalstraße 16, 89584 Lauterach zu bekunden. 
 
Verspätet eingehende Interessenbekundungen können nicht berücksichtigt werden. 
 
Lauterach, 03.12.2024   Bernhard Ritzler – Bürgermeister 
 
 


